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08-11-2011 Praxis aktuellPraxis aktuellPraxis aktuellPraxis aktuellPraxis aktuell
Die kontrollierte Liechtensteiner Stiftung im Außensteuerrecht

– Dr. Hanspeter Daragan, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Bremen –

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 AStG sind Vermögen und Erträge einer Familienstiftung mit Sitz und Geschäfts-

leitung im Ausland dem unbeschränkt steuerpflichtigen Stifter zuzurechnen. § 15 Abs. 6 AStG sieht eine

Ausnahme für Familienstiftungen vor, die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz in einem EWR-Staat ha-

ben. Sie ist an den Nachweis geknüpft, daß das Stiftungsvermögen rechtlich und tatsächlich der Verfü-

gungsmacht des Stifters entzogen ist, was auch bei einer kontrollierten Stiftung der Fall ist (vgl. dazu

Beilage zu 'steuerberater intern' 20/11). Außerdem muß der EWR-Staat verpflichtet sein, die Auskünfte zu

erteilen, die für die deutsche Besteuerung erforderlich sind. Dazu ist Liechtenstein seit dem 01.01.2011

verpflichtet. Für Zeiträume davor stellt sich weiterhin die Frage, ob die Zurechnungsbesteuerung nach § 15

AStG ganz allgemein durch die Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 40 des Abkommens über den Europäi-

schen Währungsraum (EWRA) ausgeschlossen ist. Die Niederlassungsfreiheit nach Art. 31 EWRA ist

hingegen bei Stiftungen regelmäßig nicht einschlägig. Sie umfaßt zwar auch die Gründung von Gesell-

schaften, zu denen nach Art. 34 Abs. 2 EWRA alle juristischen Personen des privaten Rechts gehören,

die einen Erwerbszweck verfolgen. Selbst wenn man diesen Begriff sehr weit versteht und Vermögens-

verwaltung als Erwerbszweck begreift, fehlt es an einer dauernden Präsenz in Liechtenstein in Gestalt

von Geschäftsräumen, außerdem fehlt es an einer eigenen Vermögensverwaltung der Stiftung, wenn die

Stiftung dafür die Dienste eines Kreditinstituts in Anspruch nimmt (vgl. dazu EuGH v. 14.09.2006, Az. C-

386/04, Rn. 18 f., Centro di Musicologia Walter Stauffer).

Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 40 EWRA

Der BFH hat am 22.12.2010 mehrfach (Az. I R 84/09, Az. I R 85/09, Az. I R 86/09 und Az. I R 87/09)

entschieden, durch eine Zurechnung des Einkommens nach § 15 AStG werde der freie Kapitalverkehr

nach Art. 40 EWRA beschränkt. Die Beschränkung sei aber gerechtfertigt, solange es an einem steuer-

lichen Auskunftsaustausch fehle, worüber er aufgrund der Rechtsprechung des EuGH (v. 19.11.2009,

Az. C-540/07, Kommission/Italien; v. 28.10.2010, Az. C-72/09, Établissements Rimbaud) selbst ent-

scheiden und von einer Vorlage an den EuGH absehen könne.

Nach Art. 40 EWRA unterliegt der Kapitalverkehr in Bezug auf Berechtigte, die in den EG-Mitgliedsstaa-

ten oder den EFTA-Staaten ansässig sind, keinen Beschränkungen und keinen Diskriminierungen

aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnortes der Parteien oder des Anlageortes. Die Durch-

führungsbestimmungen zu diesem Artikel sind in Anhang XII (BGBl II 1993, 589 f.) enthalten. Der An-

hang ist Bestandteil des Abkommens (Art. 119 EWRA). Darin wird auf die Richtlinie 88/361/EWG vom

24.06.1988 (ABl. Nr. L 178) Bezug genommen. In dieser Richtlinie ist unter XI der Kapitalverkehr mit

persönlichem Charakter erwähnt, zu dem Stiftungen gehören.

Die Kapitalverkehrsfreiheit darf aus Gründen des Allgemeininteresses beschränkt werden, zu ihnen

gehören die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und die Notwendigkeit, die Wirksamkeit von Steuer-

prüfungen zu wahren. Davon ist der EuGH in seinem Urteil v. 28.10.2010 (C-72/09, Établissements

Rimbaud) ausgegangen, auf das sich der BFH berufen hat, ebenso zuvor in seinem Urteil v. 11.10.2007

(C-451/05, ELISA). Es ging um die Besteuerung von Gesellschaften, die für ihre Immobilien in Frank-

reich eine im französischen Steuerrecht vorgesehene Steuerbefreiung begehrten. Der EuGH bezeich-

net die Steuerbefreiung als Steuervorteil und sagt dazu, bezogen auf Liechtenstein: „Wenn die Rege-

lung eines Mitgliedsstaates die Gewährung eines Steuervorteils von der Erfüllung von Verpflichtungen

abhängig macht, deren Einhaltung nur in der Weise nachgeprüft werden kann, daß Auskünfte von den

zuständigen Behörden eines dem EWR angehörenden Drittstaats eingeholt werden, ist es folglich

grundsätzlich gerechtfertigt, daß der Mitgliedsstaat die Gewährung dieses Vorteils verweigert, wenn es

sich, insbesondere wegen des Fehlens einer vertraglichen Verpflichtung des Drittstaats zur Auskunftser-

teilung als unmöglich erweist, die Auskünfte von diesem Staat zu erhalten.“

Nun wird man eine Zurechnungsbesteuerung nach § 15 AStG kaum als einen Steuervorteil anse-

hen können, dessen Inanspruchnahme Auskünfte aus Liechtenstein voraussetzt. Eine damit

vergleichbare Regelung des britischen Steuerrechts war Gegenstand einer anderen Entscheidung

des EuGH (v. 12.09.2006, Az. C-196/04, Cadbury Schweppes). Es ging zwar um eine Beschränkung

der Niederlassungsfreiheit, aber da der EuGH die Entscheidung in dem Urteil Établissements

Rimbaud zitiert, kann man davon ausgehen, daß die gleichen Regeln für eine Beschränkung des
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Steuerabkommen Deutschland – Schweiz

Eine erste Analyse zum Themenkomplex der Nachversteuerung

– Dr. Frank Hechtner (Freie Universität Berlin) –

Mit großer Spannung wurde das Steuerabkommen mit der Schweiz über Fragen bisher nicht versteuerter

Kapitalerträge erwartet. Das Bundesfinanzministerium hatte den genauen Vertragstext streng geheim

gehalten und erst am 21.09.2011 veröffentlicht (vgl. ’steuertip’ 39/11). Das bilaterale Abkommen soll zum

01.01.2013 in Kraft treten. Die folgende Kurzanalyse stellt ausgewählte Aspekte des Steuerabkommens mit

Fokus auf die beabsichtigte Pauschalversteuerung bisher unversteuerter Vermögenswerte dar.

Allgemeiner Teil des Abkommens
Das Abkommen richtet sich ausschließlich an natürliche Personen und nicht an Körperschaften. Die

Handlungsmöglichkeiten für Steuerzahler mit Vermögenswerten in der Schweiz lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

● Nachversteuerung durch Einmalzahlung: Freiwillig infolge von expliziter Wahl dieser Option

(Art. 5 Abs. 1) oder automatische Nachversteuerung bei ‘Schweigen‘ (Art. 5 Abs. 3)

● Selbstanzeige: Erstattung einer Selbstanzeige über § 371 AO oder automatische Selbstanzeige bei

freiwilliger Meldung nach Überprüfung der Angaben gem. Art. 5 Abs. 1, 9 Abs. 1, 10 Abs. 1.

● Abzug der Vermögenswerte und Nichtanwendung des Steuerabkommens: Abzug der Vermö-

genswerte oder Transfer der Vermögenswerte in andere Staaten bei gleichzeitiger Beendigung der

Bankbeziehung vor dem 31.05.2013.

Die Regelungen des Abkommens hinsichtlich der Nachversteuerung werden jedenfalls erst dann ein-

schlägig, wenn auch am 31.05.2013 noch Beziehungen zu Schweizer Banken bestehen. Bis dahin stehen

dem Steuerpflichtigen sämtliche Wahlmöglichkeiten offen.

Kernpunkt des Abkommens sind die  ● Nachversteuerung bisher unversteuerter Vermögen sowie die

● Erhebung einer abgeltenden Steuer auf Erträge und Gewinne aus Vermögenswerten bei einer schwei-

zerischen Zahlstelle ab 2013. Bereits die gewählten unterschiedlichen Formulierungen zeigen erste Un-

terschiede der Besteuerung auf: Die Nachversteuerung betrifft Vermögenswerte und ist dabei als Mix

aus Substanz- und Ertragsbesteuerung ausgestaltet, wohingegen die zukünftige Abgeltungsteuer ledig-

lich auf Erträgen und Gewinnen (Ertragselemente) lasten soll.

Der Begriff „Vermögenswerte“ umfaßt die bei schweizerischen Zahlstellen auf Konten oder Depots ver-

buchten Vermögen. Nicht als Vermögenswerte gelten Inhalte von Schrankfächern und Versiche-

rungsverträgen. Eine Ausnahme von der Ausnahme besteht wiederum für Lebensversicherungs-

mäntel. Leider enthält das Abkommen keine weiteren Informationen über den Begriff „Vermögen“. Of-

fenbar soll der Begriff recht weit zu verstehen sein, so daß jegliche in Geld zu beziffernden Werte un-

ter den Begriff zu subsumieren sind. Somit fallen neben Geld auch Aktien, Obligationen, Edelmetalle

und andere handelbare Titel unter den Begriff der Vermögenswerte, sofern diese auf einem Konto

oder Depot verbucht werden können. Damit stellt sich aber zugleich das Problem, wie das Nicht-

Geldvermögen zu bewerten ist. Das Abkommen trifft hierzu keine Aussage. Sachgerecht erscheint es

m.E., die Vermögenswerte zum Marktpreis der entsprechenden Stichtage zu bewerten (Stichtagswert

eines Depots), wobei offenbleibt, ob derartige Informationen aus der Vergangenheit vorliegen.
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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ DKM-Kongreß Steuern: Chancen und Risiken der Kooperation zwischen Steuerberater

und Finanzdienstleister  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Erbschaftsteuer und Versorgungsleistungen          ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Update zur

E-Bilanz  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Vermietung und Verpachtung: Nachträglicher Schuldzinsenabzug?  ◆◆◆◆◆     Steuerer-

mäßigung nach § 35 EStG bei Einkünften aus Gewerbebetrieb: Finanzverwaltung lenkt ein

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

dank Ihrer zahlreichen Unterstützung können wir nach der DKM in Dortmund feststellen: Der erste

DKM-Kongreß Steuern, den 'steuerberater intern' und

'steuertip' auf der Kapitalanlegermesse am 27.10.2011 ausge-

richtet haben, war ein voller Erfolg! Nicht nur inhaltlich (dank der

kompetenten Referenten), sondern auch aufgrund der zahlrei-

chen Zuschauer, die teilweise Probleme hatten, noch einen

freien Sitzplatz zu finden. Für diejenigen unter Ihnen, die leider

nicht dabei sein konnten, wollen wir nachfolgend wesentliche

Gedanken und Inhalte zusammenfassen.

Die erste Diskussionsrunde unter der Leitung von Rechts-

anwalt und Steuerberater Markus Deutsch, Pressereferent

des DStV, begann pünktlich und mit großem Andrang.

Markus Deutsch zu 'steuerberater intern': „Ich war überrascht von dem großen Gesprächs-

bedarf, der offenbar auf beiden Seiten zwischen Steuerberatern und Finanzdienstleistern besteht.“

Rechtsanwalt Hans-Günther Gilgan, Geschäftsführer des Steuerberaterverbandes Westfalen-Lippe, ver-

trat die Ansicht, daß eine Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Finanzdienstleistern ge-

wünscht ist, jedoch die Unabhängigkeit der Beratung stets

gewährleistet bleiben müsse. Die Kooperation mit Finanz-

dienstleistern stelle aus Sicht des Steuerberaters eine Stra-

tegie zur Vermeidung von Haftungsrisiken dar. Es werde von

Mandanten durchaus wertgeschätzt, wenn der Steuerbera-

ter die Grenzen seiner Kompetenzen aufzeigt und sie an ei-

nen professionellen Kooperationspartner verweist. Aus Sicht

von Frank Conradt, CFP, Geschäftsführer der von Pletten-

berg & Conradt GmbH, ist eine Zusammenarbeit mit den

Steuerberatern notwendig, um eine ganzheitliche erfolgrei-

che Betreuung des Mandanten zu gewährleisten. Der Steu-

erberater dürfe nicht alle Finanzdienstleister in einen Topf werfen. So seien z.B. Certified Financial

Planner ebenfalls Standesregeln unterworfen, deren Verletzung auch mit einem Ausschluß aus dem

Verband geahndet werden können.

Nach Ansicht von Frau Jeanette Leuch, COO der complementa AG, läßt sich mangelndes Vertrauen

zwischen beiden Berufsgruppen auch auf eine fehlende Transparenz zurückführen. Dies könne der

Steuerberater im Rahmen eines Vermögenscontrollings für seinen Mandanten überwinden und mit der

geeigneten Software ohne größeren Aufwand dem Mandanten eine objektive Analyse seiner Vermö-

Publikum DKM-Kongreß Steuern

Eröffnung durch Dr. Carmen Griesel

und Karl-Heinz Klein
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Schäuble entdeckt 55 M
rd € bei ‘S

chrottb
ank‘ – Viele Ungereim

theiten gibt es auch

bei der Steuer:  ●● ●● ●● ●● ●● Umsatzsteuer: H
arsche Kritik

 des BRH  ●●●●●●●●●● Versicherungsmakler:

Umstritte
ne Rückstellu

ngen  ●●●●●●●●●● Kindergeld: S
treit u

m Altersgrenze ●●●●●●●●●● Verzöge-

rungsgeld: D
ämpfer fü
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en Fiskus  ●●  ●●  ●●  ●●  ●● Verbilli

gte Verm
ietung: A

b 2012 neue  G
renze

●●●●●●●●●● Als Beilage: Steuerabkommen Deutschland - S
chweiz

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Bundesrechnungshof (BRH) ist der interne Revisor des Bundes und seiner Ministerien. In dieser Ei-

genschaft m
acht er sich nicht im

mer Freunde. Aktuell legt er sich massiv mit dem Bundesfinanzmini-

sterium (BMF) an, wie ein dem ’steuertip
’ zugespielter geheimer Bericht beweist. So wären dem BMF

„bestehende Defizite … seit la
ngem bekannt“ und „seit Ja

hren“ würden immer wieder Arbeitsgruppen gegrün-

det, ohne nennenswerte Ergebnisse zu liefern. Deshalb erwartet der BRH, „daß das Bundesfinanzministeri-

um sich der Angelegenheit verantwortlich annimmt“. Warum die Aufregung? Es geht um die sogenannte ´Zu-

sammenfassende Meldung´, in
 der ein Unternehmer seine innergemeinschaftlichen Umsätze eintragen

muß. Diese Meldung reicht er beim Bundeszentralamt für Steuern ein, das die Daten über das ´elektro-

nische Mehrwertsteuer-Informations-Austausch-System´ VIES an die anderen EU-Staaten weiterleitet.

Das Problem: Das BZSt kontrolliert die Daten nicht. Unstimmigkeiten könnten aber der ausländi-

schen Steuerbehörde auffallen, die sich dann an den ausländischen Unternehmer und den deutschen

Fiskus wendet. Der deutsche Fiskus wiederum wird den deutschen Unternehmer in die Zange neh-

men. Das alles ist für die Beteiligten höchst unangenehm - und läßt sich vor allem vermeiden. Der

BRH hat dementsprechende Vorschläge gemacht, wurde jedoch vom BMF immer wieder hingehalten.

Nun wendet sich der Rechnungshof mit dem besagten Bericht an den Haushaltsausschuß des Deut-

schen Bundestages und fordert ihn auf: „Weitere Verzögerungen sollten nicht mehr hingenommen werden.“

Unser Fazit: E
in solch ´undiplomatisch´ formulierter Beschwerdebericht läßt auf ein hohes Maß an

Frustration beim BRH schließen. Wir sind gespannt, ob er sich gegen das BMF durchsetzen kann.

Versicherungsmakler: Rückstellung für Nachbetreuung

Ein Praxisfall: H
einz Gewieft, In

haber einer Versicherungsagentur, vermittelt fü
r das Unternehmen

‘Fair & Sicher‘ Versicherungsverträge. Hierfür erhält er von ´Fair & Sicher´ Abschlußprovisionen.

Heinz Gewieft übernimmt auch die Betreuung der Versicherungsverträge (Bearbeitung der Bank-

verbindungen, Einzug der laufenden Beiträge, Berechnung der Ablaufsummen, etc.) bzw. beauftragt

seine Mitarbeiter damit. A
ls er in seiner Gewinnermittlu

ng für sämtliche Verträge eine Rückstellung für

Bestandspflege in Höhe von 165.000 € (rund 117 € pro Vertrag) einstellt, l
ehnt das Finanzamt ab. Die

Rückstellungsbildung sei nicht möglich, da der künftige Aufwand eines einzelnen Vertrages unwesent-

lich sei. Eine Zusammenfassung aller zu betreuenden Verträge zu einer Bewertungseinheit sei nicht vor-

zunehmen. Dagegen will sich Heinz Gewieft w
ehren. Wie sind seine Chancen?

Zum Hintergrund: In Ihrer Bilanz dürfen Sie Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten bilden.

Eine solche ungewisse Verbindlichkeit m
uß in der Vergangenheit w

irtschaftlich verursacht, aber hin-

sichtlich Grund und/oder Höhe noch unsicher sein. Diese Bedingung ist z.B. bei sogenannten Er-

füllungsrückständen aus der Vermittlu
ng von Versicherungsverträgen erfüllt, w

enn der Versicherungs-

vertreter die Abschlußprovision nicht nur für die Vermittlu
ng der Versicherung, sondern auch für die

weitere Betreuung des Versicherungsvertrags erhält. K
eine Rolle spielt es dabei, wie hoch der künftige

Aufwand sein wird:

��
���

���

��
�	

�
�

��
��

��

�
�

�
�
�
�


���
������

wwwwwwwwwwwwwww.steuerber.steuerber.steuerber.steuerber.steuerberaaaaaterterterterter-inter-inter-inter-inter-intern.den.den.den.den.de
‘steuerberater intern‘ und ‘steuertip‘ dis-
kutierten am 27.10.2011 auf der DKM in
Dortmund, der Leitmesse für Versicherer
und Finanzdienstleister, mit Experten u.a.
über die Steuergestaltung mit Lebensver-
sicherungen. Hierbei wurde deutlich:
Außersteuerliche Motive, wie z.B. die Wah-
rung des Familienfriedens bei Patchwork-
Familien mit Kindern aus früheren Ehen,
lassen sich mit einer Verringerung der
Steuerbelastung verbinden, wenn der Be-
rater weiß, auf welche Punkte er achten
muß.

● Unter erbschaftsteuerlichen Ge-
sichtspunkten ist vor allem auf die
optimale Wahl des Versicherungs-
nehmers zu achten, um eine Erb-
schaftsteuerbelastung der Versiche-
rungssumme möglichst vollständig
auszuschließen.

● Ertragsteuerlich läßt sich über die
Wahl der Lebensversicherung eine
Abgeltungsteuer während der An-
sparphase vermeiden und unter be-
stimmten Voraussetzungen eine nied-
rigere Besteuerung der Versiche-
rungssumme im Auszahlungszeit-
punkt erreichen. Auch vermögensver-
waltende Lebensversicherungen
(sog. Lebensversicherungsmäntel)
kommen nach der Konkretisierung
durch die Finanzverwaltung wieder
als Gestaltungsmodelle in Betracht.

Als Abonnent von ‘steuertip‘ und
‘steuerberater intern‘ sind Sie stets be-
stens über Steuergestaltungsmodelle in-
formiert.

Bestellen Sie jetzt bei bfd:
Tel: (06826) 9343-0 Fax: (06826) 9343-43

info@bfd.de
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